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5 1 Inhalt des Bebauungsplanes
Fur das Gewerbegebiet Sul ber g1lt Cd von der Planungsstelle
be1m Landkre1s Oberallgau am 12 2 1976 ausg arbeitete Bebauungsplan
zeichnung d1e usamren m1t nachstehenden Vorschrift r den Bebauungs
plan bildet

$ 2 /rt der baulichen Nutzung

(1) he m Geltungsbereich des Bebauungsplanes ausge lesenen und m1t
GE bezeichneten Flachen rden als Gewerbegebiet Ss ds 5R
der Baunut ungsverordnung (Bau VO) 1n aer Fassu g der B kannt
machung vom 26 11 1968 BCBI I S 1237) festgesetzt

(2) Die 1n & 8 Abs 3 Z1ff 2 Bau Vu aufgeführt n /usnahmen s1nd un

zulass1g
(3) Beiderseits der Haupterschließungsstraße s1nd nur Betriebe m t

geringen oder keinen luftverunrein1g nden Friss onen zuläss g
deren äquivalenter Dauerschallpegel gemäß DT 18005 Schallschutz
1m Städtebau Bl 1 Ausgabe 1971 an der Grenze ces Bebauunesplar
gebietes Su zberg West an Tar 60 dB A) und be acht 45 dB(A)
nicht überschreiten Betriebe m1t außergewähnlichem Abwasseran
fall s1nd unzuläss1g

3 Maß der baulichen utzung

Die 1n der Bebauungsplanzeichnun, festgesetzten F chst te fur \oll
geschosse Crundflächenzahler und Geschoßflac enzahler durfen n cht
überschr1tten werden

$ 4 Bauweise

(1) Im Planbereich g1lt d1e offene Bauweise

(2) Die Bebauung des Gebietes 1st nur 1nnerhalb der berbaubarr Flchn
zulassig wobe1 auch Gebaude uber 50 m Lang b1s zu der nach den

uberbaubaren Flach n 8 l1ch n A dehnung zuliss1g s1nd

3) Im Grenzbereich der Flurstucke r 152/1 un« 152/8 w1rc aufgrund
der anglage aus Grunden des Art 3 BayBO 1ne Grenz ebauung m1t

e1npeschossigen Garagen und anderen ben,ebauden r1t mehr als
50 qm utzflache bzw 2 75 r „ro3er F1rsthohe 1n Ab e1 hung von
Art 6 Abs 3 und 8 und Art 7 \bs 5 BayBO n der e1se zug lassen
daß be1de nachbarl1che Baukorper ohne 1 von
Art 6 Abs 4 BayBO als einheitliches C bdude rstellt werden

$ 5 ahl der Vollgeschosse
D e 1n der Bebauungsplanze chnuns ausgewiesenen ahln er Voll
schosse ohne Kreis gelten als ochstgrenze wobe1 1n Traufh } ge
messen uber dem naturlichen oder vo der Kr 1sv r altun sb horce f st
gelegten Gelande von 6 8o m n1ch ub r chr1tten rd n darf

S6 F rstr1chtung und eb defluchten
(1) Samtl1che aupt und eb ngebaud s1nd 1n der 1n 3ehauungsp an ang

gebenen Fluchtrichtun zu erstel er

(2) Ausnahmen von den Festsetzung nd s !bs 1 konn n zugelassen erden
wenn d1e Stellung der Neubaut n s1ch an best nd n Bauten cr entlert
und cle beabsichtigte Cestaltun, d s Orts und andschaftsb1ldes
n1cht beeintrachtigt w1rc

7 Dac for und achne1gung

Fauptgebaude

(1) Im gesamten Gewerbegebiet s1nd z1egelfarbige Satt ld cher zu
liss1g Die Dächer mussen an der T aufe e1nschl Dachr1nne m1n

o 7o m hochstens o 9o m am Ortgang nnd om hochstens o Bo m

überstehen

(2) Samtl1che Satteldach r SD) s1nd 1t Dachne1gun, zwischen
25 und 3o Grad auszubilden

ebe gebaude

(3) Be1 santl1chen Nebeng bauden s1nd aag re hte b1s flachgene gte
Dacher zulssi1g

5 8 Dachaufba ten

Dachau bauten Dacheinschnitte und Dachgaupen s nd unzulas 1g

8 9 Sockeihohe und Geländehöhe

(1 Be1 samtl1chen ohngebäuden rarf d1e Oberkante der Kel erdecke bere
se1tig nn cht me r als o 30 m uber dem naturl chen oder von der Kreis
ver altunesbehorde festgelept n Gel nde l1epen

(2 Das nat rl che Gelne darf urch Aurfullu g oder Aber bun„ n cht e

sentl ch verandert erdenral

(3) Ausnahmen von den Festsetzungen der Abs 1 und 2 können zurelass n

erden nn d1e beabs1cht gte Cestaltung Ce Orts un an schaft
b1ldes dadurch n1c t beeintracht1 t w1rce E UN
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e1 samtlichen Hauptgebauden st Kniestock zul ss1g cer 1n der bene
ces Umfassungsrau r erk 1schen Ober ant Ronc ck und nterkant per
ren gemessen nc t honer 1s 55 cr se1n darf
S 11 Fassadengestaltung
U) Alle mass1ven Gebaude 1nd m t e nem Au ennutz zu v rs her e1 er

Fassadengestaltun; konnen an t lle von P auc olz oder /shestze
r1 ntverkleidun en ver endet werden Auffall nd geus erte erobF mniger

NE RA
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Putz so Metallverkleidun en s1n unzul sGSt
(2 De Ver endun von ungewohnlicn rellw r enden den Ges rt indruch

storenden Farben 1st untersagtGE
5 12 Ernfriedungen nd estaltun, cer r 1 nn

(1) Sowe t der Bebauungsplan entlan der offentlichen Straßen und epe
E1nfriedungen zula t durfenenchl 1rr neangst ren une tore
nur 1 50 m hohe aschencrahtzäune err1cht t werden Die aschendraht
zaune s nd m1t einheimischen ecken zu h1nterp lanze

(2 Samtl che ubr1gen E1nfr edungen s nc als 1 50 nr hrhe aschendraht
z une her ustellen

(3) e außerhalb er ube baubare Hl chen l1e e den Fr ndstuckste es na
de vom Lancratsart Cberall u frt fur anuse aftspfl

abekdk GRZ
swb
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am 30 f 1975 efert1 ten Bepflar un le uernnn u e ta ten

(4) Ausnahren von den Festset ung n er Ab 1n 2 nn n zugelassen wr
den wenn de beat cht1 t Cestaltun5 a Crt und andsch ftsh lces
dabe n1cht bee ntracht „t ce

13 Schtdre ecke

n der Belauung lanech n c1 getrage n S chtdr 1ecte sndo rh 1»
cer n 90 cm Fohe uber der Fahrbahnoberfla he durch Tre eckspun t " lde
ten Ebene von baul ch n nlazen Ce werk St nn unfen una sonst n C gen
st nden fre zuhalten

$ 14 Geldbu3en
dit Geldbuße b1s zu 10 000 Deutsche 4 rk kannb1 g erden er vers tz
l1ch einer Fests tzung c1eses Bebauungsplanes zu 1der andelt rcce
Tat fahrlass1g be an,en so kann auf einer Geldhuß bs zu 5 T utsche
Mark erkannt werden
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In Ausübung des in cen §§ 23 und 24 c:er Gerneincecrdnune f'ir den fre i 

staa t Bayern ( GO) _eineeriiu1:1ten Rechtes - Fassung i n cer ßel<.v . 5.12 . 73 

(GVßl. S.599) - erlJßt die i1arktgemeinde Sulzberc aufg rund der§§ 0 

und 1o fes Sundeshaugesetzes ( 3 BauG) vom 23. 6 .60 (iJfGl. 1 S .341) un~ 

de s /\rt . 1o7 Jer 0c1yerisc:1en iJauordnung (BayI30 ) i.n c'ler rassun~ der !3ek. 

vom 1.1o . 74 (GV31 . S . 513) fol2enden, ~it Be scheirl rles I,anrratsarntes 

Oberall cdu vor:1 11 .10.1976 unter ' 1r. V/1 1<11 / Sch . cene hr.'li gten 

9 e b c1 u u n g s p 1 a n 
=======================r= 

§ 1 Inhalt des Bebauungsplanes 

Für das "Gewerbegebiet - Sulzberg" gilt cie von der ?lanun r,sstelle 

beim Landkreis Oberallgäu am 12 . 2.1976 ausg~arbeitete ßebauun gsplan

z e ichnung , die zusam~en mit nachstehenden Vorschriften den Bebauungs

plan bildet . 

§ 2 Art der baulichen Nutzun g 

(1) Die im Geltungsbereich des ßebauungsplanes aus gewiesenen und ~it 

GE bezeichneten Flächen werden als "Gewerbegebiet" i . S . ces § 8 

der Baunutzungsverordnung (ßauNVO) in der Fassu~g der Bekannt

machung vom 26 . 11 . 1968 (BGBl . I s. 1237) festgesetzt. 

(2) Die in ij 8 Abs. 3 Ziff . 2 BauNVO aufgeführten Ausnahmen sind un

zulässig . 

(3) Beiderseits der Haupterschließungsstraße sind nur Betriebe mit 

geringen oder keinen luftverunreinigenden F.missionen zulässip, 

deren äquivalenter Dauerschallpegel gemJß DI N 18005 "Schallschutz 

im Städtebau" B1.1 Ausgabe 1971, an der Grenze des Bebauungsplan

gebietes "Sulzberg-West" am Tag 60 dB(A) und bei Macht 45 dB(A) 

nicht überschreiten. Betriebe mit außergewöhnlichem ·Abwasseran

fall sind unzulässig. 

§ 3 Maß der baulichen Nutzung 

Die in der Bebauungsplanzeichnung fest gesetzten H6chstwerte für Voll

geschosse, Grundflächenzahlen , und Geschoßflächenzahlen dürfen n : cht 

überschritten werden . 



§ 4 Bauweise 

(1) Im Planbereich gilt die offene Bauweise. 

( 2) Die Bebauung des Gebietes ist nur innerhalb der überbaubaren fl~ichen 

zulässig, wobei auch GebJude über So m Länge bis zu der nach den 

überbaubaren fldchen möglichen Ausdehnung zulässig sind. 

(3) Im Grenzbereich der Flurstücke Nr. 152/1 und 152/8 wird aufgrund 

der Hanglage aus Gründen ces Art. 3 BayBO eine Grenzbebauune mit 

eingeschossigen Garagen und anderen ~!ebengebäuden mit mehr als 

So qm Nutzfläche bzw. 2,75 m großer Firsthöhe in Abweichun g von 

Art.6 Abs.3 und 8 und Art . 7 J\bs.5 I3ayBO in der Weise zu gelassen, 

daß beide nachbarliche Baukörper ohne Abstandsflächen i.S . von 

Art.6 Abs.4 BayßO als einheitliches Cehäude erstellt werrlen. 

§ 5 Zahl der Vollgeschosse 

Die in der Bebauungsplanzeichnune ausgewiesenen Zahlen cer Vollge

schosse ohne Kreis ge 1 ten als Höchstgrenze, wobei eine Traufh,öhe, ge

messen über dem natlirlic~en odir von der Kreisverwaltunr sbehörde fest

gelegten Gelände, von 6,80 m nicht überschritten werden darf. 

§ 6 Firstrichtung unrl Geb~udefluchten 

( 1) Särr.tliche Ilaupt- und Nebengebäu de sind in der iT!l 3ehauung splan ange

gebenen Fluchtrichtung zu erstellen. 

(2) Ausnahmen von den Festsetzungen des Abs . 1 können zugelassen werden, 

wen~ die Stellung der Neubauten sie:, an hestehenden Bauten orientiert 

und die beabsichticte Gestaltung des Orts- unci I.an~schaftsbildes 

nicht beeinträchtigt wird. 

§ 7 Dachform und Dachneigung 

Hauptgebäude; 

(1) Im gesamten Gewerbegebiet sind nur zi~gelfnrbige Satteldächer zu

lässig. Die Dächer müssen an der Traufe einschl. Dachrinne minc . 

o,7o m, höchstens o,9o m, am Ortgang ~ind. o,So ~, höchstens 0,80 m 

Uberstehen. 

(2) Sämtliche Satteldächer (SD) sind mit einer Dachnei g un6 zwischen 

25 und 3o Grad auszubiloen. 

Nebengebäude: 

(3) Bei sämtlichen Nebengebäuden sind waagerechte bis flachgeneigte 

Dächer zulässig . 

§ 8 Dachaufbauten 

Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Dachgaupen sind unzul~ssig. 



§ 9 Sockelhöhe und Geländehöhe 

(1) Bei sämtlichen Wohngebä uden darf die Oberkante der ~ellerdecke berg

sei tig nicht mehr als o, 3o m über dem natürlichen oder von der Kreis

verwaltungsbehörde fest gelegten Ge l ä nde liegen . 

(2) Das natürliche GelJnde darf durch Auffüllung oder Ahgrabung nicht we

sentlich verändert werden. 

(3) Ausnahmen von den Festsetzungen der Abs. 1 und 2 können ZU8elassen 

werden, wenn die beabsichtigte Gestaltung des Orts - und Landschafts

bildes dadurch nicht beeintrdchtigt wir~. 

§ 1o Kniestöcke 

Bei sämtlichen Hauptgebäuden ist ein Kniestock zul~ssig, der in der Ebene 

des Umfassungsmauerwerks zwischen Oberkante Rohdecke u::1d Unterkante Sp2r

ren gemessen nicht höher als 55 cm sein darf. 

§ 11 Fassadengestaltung 

( 1) Alle massiven Gebäude sind mit einem Außenputz zu versehen. Sei der 

fassadengestaltung können anstelle von Putz duch l!olz- oder Asbestze 

mentverkleidungen verwendet werden. /\uf fallend gef'.lusterter, grolJ)<:;)rniger 

Putz sowie Metallverkleiduneen sind unzul'issi ;::, 

(2) Die Verwendung von ungew6hnlich grellwirkenden, den Gesamteindruck 

störenden Farben ist untersagt. 

§ 12 Einfriedungen und Gestaltung der I'reifLiche:1 

(1) Soweit der Bebauungsplan entlang der öffentlichen Straßen und Wege 

Einfriedungen zuläßt, dUrfen einschl. ihrer Eingangstoren und -tore 

nur 1,So m hohe Maschendrahtzäune errichtet werden. Die Maschendraht

z<':i.une sind mit einheimischen !lecken zu hinterpflanzen. 

(2) Sämtliche übrigen Cinfriedungen sind als 1,So ~ hohe Maschendr~ht 

zJune herzustellen. 

(3) Die außerhalb der überbaubaren flächen liegenden GrundstJcksteile sind 

i.S. des vom Landrats amt OberallgJu - ~eferat für Landschaftspflege -

ar.i 3o. G .197 5 gefertigten Bepflanzungs;-la:ies zu be gr'inen u:1ci zu gestalten. 

(4) Ausnahmen von den Festsetzungen der Abs. 1 und 2 ~~nnen zueelassen wer

den, wenn die beabsichti s te Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 

dabei nicht beeinträchtist wir~. 

§ 13 Sichtdreiecke 

Die 1n der Bebauunesplanzeich~ung eingetragenen Sichtdreiecke sind oberhalb 

der 1n 9o cm H6he über der Fahrbahnoberfl~che durch Dreieckspunktegebilde 

ten Ebene von baulichen Anlagen, Buschwerk, Sta?e lu!'1 fen und sonstife!'1 Gegen

ständen freizuhalten. 



§ 14 Geldbußen 

Mit Geldbuße bis z u 1o ooo Deutsche Mark kann belegt werden, wer vorsätz

lich einer festsetzung dieses Bebauungsplanes zuwiderhandelt. ~ir~ die 

Tat fahrlässig begangen, so kann auf einer Geldbuße bis zu 5 000 reutsche 

Mark erkannt werden. 



§ 15 Inkrafttreten 

Diese Satzu~g tritt gemäß§ 12 des Bundesbaugesetzes mit de~ Tage i~rer 

Bekanntmachung in Kraft. 

Sulzberl?-

12. Februar 1976 -
~~--, . . . . . . . . . . . . 

(Unterschrift des 1 . Bürger~eisters) 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der BeerUndung gern . 5 2 

Abs. 6 I33auG vom .12 •. 3 •• 1.97.G bis J. 2 .. 4 •• 1.97.6 im Ra thaus des Marktes Sulzberg 

öffentlich ausgelegt. 

26. April 1976 

' 1 • ~ 

--~~ 
( 1. Bürgermeister) 

Die Marktgemeinde Sulzberg hat mit Beschluß des Gemeinderates vorr.2p.~ .]9J6. 

den Bebauungsplan gern. § 1o BßauG als Sdtzung beschlossen. 
' 

27. April 1976 

' , .. ~ l ,_/' . !~ 

\ ~: \, \. -- !, ~ ,-i 
\:.:l~l" \ ' . ' '; • • • 
'\ • t; ',_/ l ,4 "' ~ ( 1 "'· ( ,·~ , . ' / . Bürgermeister ) ", :-::~*~./ 

Das Landratsamt Oberallgäu hat den Bebauungsplan mit,Bescheid vom 1l:)~~gl( 
unter Nr.V/.!/ ,k17/fi:,h_ gern.§ 11 !rnauG (in Verbi:1dung mit der Verordnung 

vom 25.11.1969 - GVBl. S • . 370) genehmirt 

;~ \f:;\\y,. ' 
· "~: i/4:)lx,};r ·Q 

'

.:t:1 1{32; .:.y:~t ·f:: 
< r0 '"·½~~I 3· ~) '- 'v,si,,.,1 ' • ' 

i ·1, N;:)t t "'~,~ i::..? 
~ '(r._,I)__ ~~::;,~( \;:r ,.,r·t \ "<'> ·,',.:.='.' < -<-: 

' f-- 0. \.1 

~ . .1;.i'~ i,·r, ;_1 ~~} 
Der genehmigte Bebauungsp ·' · · rce 

!<;Q-1 Z; A.q1:6 im Rathaus des Marktes 

Jjß AA. Aqi6 . 
mit Begründung vom • . •. . bis 

Sulzberg gern. § 12 Satz 1 3BauC 

öffentlich ausgelegt. Die Genehmigung und die Ausleeung sincl arr 1?-.11~-1Qf6 

bekanntgemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit nach§ 12 Satz 3 

BBauG rechtsverbindlich. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Markt Sulzberg 

Kreis Oberallgäu 

B e g r ü n d u n g 
--------------------------------------

zur Erstellung eines Bebauungsplanes für den Bereich 

"Gewerbegebiet Sulzberg", Landkreis Oberallgäu 

Die Marktgemeinde Sulzberg ist sozioökonomisch eng mit dem 

künftigen Oberzentrum Kempten und seinen industrialisierten 

Randgemeinden verflochten. Durch die günstige Entwicklung 

von Industrie und Wirtschaft hat sich die soziologische und 

wirtschaftliche Struktur des Marktes in den letzten Jahren 

wesentlich verändert. Die ursprünglich stark ländlich orien

tierte Marktgemeinde wurde zur Wohn- und Agrargemeinde, bei 

der das produzierende Gewerbe nicht übersehen werden kann. 

Neben zahlreichen handwerklichen Betrieben, am Hauptort sind 

Bäcker, Wagner, Schmied, Metzger, Maurer, Zimmerer, Schreiner, 

Schneider, Schlosser, Maler, Kfz.-Mechaniker, Elektro-, Gas

und Wasserinstallateur vorhanden, siedelten sich im westlichen 

Bereich von Sulzberg 1 Werkzeug- und 1 Maschinenbaubetrieb an. 

Da noch kein Bebauungsplan besteht, wurden beide Vorhaben mit 

Zustimmung der Regierung von Schwaben nach§ 35 Abs. 2 BBauG 

vor einigen Jahren im Außenbereich zugelassen. Inzwischen 

haben ein größerer Zimmereibetrieb und ein Baugeschäft weitere 

Grundstücksflächen im Bereich des Gewerbegebietes erworben. 

Von beiden Firmen liegen Bauanträge vor, welche die Errich

tung einer größeren Werkhalle, eines Holz- und Material

lagers sowie mehrere Garagen vorsehen. Um die bauliche Ent

wicklung in geordnete Bahnen zu lenken, hat der Marktgemeinde

rat am 26.8.1974 die Aufstellung eines Bebauungsplanes be-
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schlossen. Mit den Planungsarbeiten wurde die Kreisplanungs

stelle Oberallgäu beauftragt. 

Der Markt Sulzberg besitzt noch keinen rechtskräftigen 

Flächennutzungsplan, aus welchem der Bebauungsplan entwickel t 

werden kann. Die Kreisplanungsstelle ist bereits seit einigen 

Jahren mit der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes betraut. 

Leider hat seitdem die kommunale Gebietsreform mangels ver

bindlicher Zielvorstellungen die Durchführung der Planungs

arbeiten blockiert. Es konnte nur ein Vorentwurf erarbeitet 

werden, der gewerbliche Bauflächen übereinstimmend mit dem 

Bebauungsplan ausweist. 

Mit der Genehmigung der o.a. Bauanträge wird die dringend 

notwendige Verlegung eines Zimmereibetriebes und eines Bau

ge~chäftes aus der Ortsmitte von Sulzberg eingeleitet. Diese 

wünschenswerte Auflockerung des ortsansässigen Gewerbes und 

die gezielte Ansiedlung von gewerblichen Bauflächen bringen 

eine wesentliche Strj~turverbesserung, welche im öffentlichen 

Interesse liegt und wodurch der Markt i.S. von§ 8 Abs. 2 

Satz 2 BBauG sich gezwungen sieht, den Bebauungsplan vor Ab

schluß der Planungsarbeiten eines Flächennutzungsplanes auf 

zustellen. 

Das Bebauungsplangebiet liegt verkehrsgünstig an der geplant e n 

Ortsumgehung der Kreisstraße K 6. In unmittelbarer Nähe ist 

für das Gewerbegebiet ein Anschluß an die K 6 vorgesehen. Da 

die Kreisstraße in südlicher Richtung ein sehr steiles Hang

gelände überwinden muß, wird sie im tiefsten Bereich d.h. 

östlich der gewerblichen Bauflächen auf einem hohen Erddamm 

situiert werden. Für eine spätere Realisierung der Ortsum

gehung wurde eine ca. 70 m breite Bedarfsfläche in einem 1972 

aufgestellten Bebauungsplan festgesetzt. 

Der mindestens 4 m hoch auszubildende Erddamm der neuen 

Kreisstraße K 6 erfüllt die mit Bekanntmachung des Bayer~ 

Staatsministerium.s des Innern vom 19.5.1972 Nr. IV B 3-9142/7 -

39 - gemäß DIN 18 005 geforderten Schallschutzmaßnahmen zwischen 
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dem Gewerbegebiet und den Wohnbauflächen im Bebauungsplange

biet "Sulzberg-West". Da die Lärmminderung aber erst nach der 

Dammerrichtung wirksam wird, beabsichtigt die Marktgemeinde 

bei zukünftigen Wohnungsbaumaßnahmen im ca. 100 m entfernten 

Wohngebiet die Bauherren auf diesen Umstand hinzuweisen und 

Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden i.S. der Bek. des Bay. St.M.d.I. 

vom 13.3.1973 - Nr. II B/II D - 9121/1 - 23 - zu empfehlen. 

Im übrigen sollen im östlichen Bereich des Gewerbegebietes 

nur solche Betriebe zugelassen werden, deren äquivalenter 

Dauerschallpegel an der Grenze zum Wohngebiet am Tag 60 dB (A) 

und bei Nacht 45 dB (A) nicht überschreiten. 

Der von der Kreisplanungsstelle Oberallgäu erarbeitete Be

bauungsplanentwurf sieht in einem z.T. topografisch unter

schiedlichen Gelände unter Einbeziehung zweier metallverar

beitenden Betriebe ca. 6 ha gewerbliche Bauflächen vor. Das 

Gebiet liegt an der Gemeindestraße "Sulzberg-Burgratz", wird 

verkehrsmäßig über eine breite Anliegerstraße ausreichend er

schlossen und durch das in unmittelbarer Nähe befindliche Was

serleitungsnetz des Marktes ergiebig versorgt. Die anfallenden 

Schmutzwässer werden in die vorhandene Kanalisation mit an

schließe.ndem Erdklärbecken eingeleitet, welches bis zum Anschluß 

an das Großklärwerk der Stadt Kempten technisch verbessert und 

umgebaut werden soll. 

Um eine optimale Einbindung des Gewerbegebietes in die empfind

liche Landschaft zu gewährleisten, sollen sämtliche Freiflächen 

i.S. des vom Referat für Landschaftspflege gefertigten Be

pflanzungsplanes begrünt und gestaltet werden. 

Durch all diese städtebaulichen Maßnahmen entstehen nach über

schlägiger Ermittlung folgende beitragsfähige 

Erschließungsaufwendungen: 

Grunderwerb = 

Freilegung (Baureifmachung) = 

Straßenherstellung einschl. 
Straßenentwässerung u. Beleuchtung= 

Gemeinschaftsanlagen = 

insgesamt = 

135.000 

135.000 

DM 

DM 

DM 

DM 
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Hiervon trägt die Marktgemeinde Sulzberg gemäß§ 129 Abs. 1 

BBauG 10 %. Die Belastung ist wirtschaftlich vertretbar. 

Die Marktgemeinde ist in der Lage, diese Kosten aufzubringen. 

An Erschließungsbeiträgen, Gebühren und Beiträgen für Versor

gungsleitungen und Kanalisationen, die durch Grundeigentümer 

oder Bauherrn geleistet werden müssen, entstehen folgende 

Kosten: 

Versorgungsanschlüsse: 

Wasserversorgung 

Abwasserbeseitigung 

insgesamt 

2,5.000 DM 

40.000 DM 

6,5.000 DM 

Zur Frage der Nachfolgelasten behält sich die Marktgemeinde 

Sulzberg die Erhebung solcher Kosten vor, sobald diese präzise 

ermittelt sind. 

Sulzberg, den 12. Febr. 1976 
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